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Tagesordnungspunkt 67 d) 

Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Ersten Ausschusses (A/59/461)] 

59/105. Bericht der Abrüstungskommission 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts der Abrüstungskommission1, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/54 A vom 9. Dezember 1992, 47/54 G vom 
8. April 1993, 48/77 A vom 16. Dezember 1993, 49/77 A vom 15. Dezember 1994, 50/72 D 
vom 12. Dezember 1995, 51/47 B vom 10. Dezember 1996, 52/40 B vom 9. Dezember 
1997, 53/79 A vom 4. Dezember 1998, 54/56 A vom 1. Dezember 1999, 55/35 C vom 
20. November 2000, 56/26 A vom 29. November 2001, 57/95 vom 22. November 2002 und 
58/67 vom 8. Dezember 2003, 

 in Anbetracht der der Abrüstungskommission zugedachten Rolle und des Beitrags, 
den sie durch die Prüfung und Vorlage von Empfehlungen zu verschiedenen Problemen auf 
dem Gebiet der Abrüstung und durch die Förderung der Durchführung der von der 
Generalversammlung auf ihrer zehnten Sondertagung verabschiedeten einschlägigen Be-
schlüsse leisten soll, 

 eingedenk ihres Beschlusses 52/492 vom 8. September 1998, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Abrüstungskommission1; 

 2. erklärt erneut, dass es wichtig ist, den Dialog und die Zusammenarbeit zwi-
schen dem Ersten Ausschuss der Generalversammlung, der Abrüstungskommission und der 
Abrüstungskonferenz weiter zu verstärken; 

 3. bekräftigt die Rolle der Abrüstungskommission als Fach- und Beratungsgre-
mium im Rahmen des multilateralen Abrüstungsmechanismus der Vereinten Nationen, das 
die Möglichkeit zu eingehenden Beratungen über einzelne Abrüstungsfragen bietet, die zur 
Vorlage konkreter Empfehlungen zu diesen Fragen führen; 

 4. ersucht die Abrüstungskommission, ihre Arbeit im Einklang mit ihrem in Zif-
fer 118 des Schlussdokuments der zehnten Sondertagung der Generalversammlung2 festge-
_______________ 
1 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundfünfzigste Tagung, Beilage 42 (A/59/42). 
2 Resolution S-10/2. 
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legten Mandat und Ziffer 3 der Versammlungsresolution 37/78 H vom 9. Dezember 1982 
fortzusetzen und zu diesem Zweck alles zu tun, um zu konkreten Empfehlungen zu den 
Punkten auf ihrer Tagesordnung zu gelangen, unter Berücksichtigung des verabschiedeten 
Dokuments "Mittel und Wege zur Verbesserung der Arbeitsweise der Abrüstungskommis-
sion"3; 

 5. empfiehlt der Abrüstungskommission, die folgenden Punkte auf ihrer Arbeitsta-
gung 2005 zu behandeln: 

 a) [wird noch hinzugefügt]; 

 b) [wird noch hinzugefügt]; 

 6. ersucht die Abrüstungskommission, im Jahr 2005 für einen Zeitraum von höch-
stens drei Wochen zusammenzutreten, nämlich vom 18. Juli bis 5. August, und der General-
versammlung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht über ihre Sacharbeit vorzulegen; 

 7. ersucht den Generalsekretär, der Abrüstungskommission den Jahresbericht der 
Abrüstungskonferenz4 zusammen mit allen Abrüstungsfragen betreffenden Teilen des offi-
ziellen Protokolls der neunundfünfzigsten Tagung der Generalversammlung zu übermitteln 
und der Kommission jede zur Durchführung dieser Resolution benötigte Hilfe zu gewähren; 

 8. ersucht den Generalsekretär außerdem, sicherzustellen, dass die Abrüstungs-
kommission und ihre Nebenorgane alle Dolmetsch- und Übersetzungsdienste in den Amts-
sprachen erhalten, und zu diesem Zweck vorrangig alle erforderlichen Ressourcen und 
Dienste, einschließlich der Erstellung von Wortprotokollen, bereitzustellen; 

 9. beschließt, den Punkt "Bericht der Abrüstungskommission" in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzunehmen. 

66. Plenarsitzung 
3. Dezember 2004 

_______________ 
3 A/CN.10/137. 
4 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundfünfzigste Tagung, Beilage 27 (A/59/27). 


